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§ 2 
Aufstellung der Betriebskosten 

§ 2 
Aufstellung der Betriebskosten 

 

Betriebskosten im Sinne von § 1 sind: 

[...] 

4. die Kosten 

a) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage, 
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, 
die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Bedienung, Überwachung und 
Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und 
Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, der 
Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die Kosten der Messungen nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung oder anderer 
Arten der Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung 
sowie die Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung 
einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und 
Aufteilung 
 
 
 

oder 

b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, 
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, 
die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der Überwachung sowie die 
Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums 
 
 
 

oder 

c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, auch aus Anlagen 
im Sinne des Buchstabens a, 
hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten des Betriebs 
der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Buchstabe a 
 
 
 

oder 

d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen und 
Gaseinzelfeuerstätten, hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von 
Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen in der Anlage, die Kosten 
der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und 
der damit zusammenhängenden Einstellung durch eine Fachkraft sowie die 
Kosten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz; 

[...] 
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4. die Kosten 

a) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage, 
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, 
mit Ausnahme der Kosten der gemäß des Gesetzes über einen nationalen 
Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (BGBl. I S. 2728) in seiner 
jeweiligen Fassung erworbenen Emissionszertifikate, die Kosten des 
Betriebsstroms, die Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der 
Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und 
Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, der 
Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die Kosten der Messungen nach 
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oder 

b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, 
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oder 

c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, mit Ausnahme 
der Kosten der gemäß des Gesetzes über einen nationalen 
Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (BGBl. I S. 2728) in seiner 
jeweiligen Fassung erworbenen Emissionszertifikate, auch aus Anlagen im 
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oder 

d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen und 
Gaseinzelfeuerstätten, hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von 
Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen in der Anlage, die Kosten 
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[...] 

 


